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IM FOCUS

Kein Vorsteuerabzug nach Einstellung der wirtschaftlichen Tätigkeit
Zwischen den Beteiligten ist strittig, ob die Klägerin im Streitjahr 2020 Unternehmerin und zum Vorsteuerabzug berechtigt war.

Das Finanzamt führte beginnend im Juni 2020 bei der Klägerin eine Umsatzsteuersonderprüfung durch. Ausweislich des Berichts über
die Prüfung traf der Prüfer im Wesentlichen die folgenden Feststellungen: Es sei nicht ersichtlich, inwieweit die Marktreife eines zu
vertreibenden Produktes bereits tatsächlich vorhanden sei oder dass sonstige Leistungen (z. B. Marketing oder Werbung) gegen Entgelt
erbracht worden seien. Auch das sog. „Crowdfunding“ stelle keine unternehmerische Tätigkeit dar, die einen Vorsteuerabzug ermögliche.
Hierbei handele es sich nämlich um eine steuerfreie Leistung gemäß § 4 Nr. 8 UStG. Da nach den vorgenannten Grundsätzen die Unterneh-
mereigenschaft der Klägerin nicht gegeben sei, könnten keine Vorsteuern geltend gemacht werden.

Gegen den folgenden Bescheid hat die Gesellschaft Klage erhoben. Bereits das Innehaben von Beteiligungen, für die im Wege der
Kostenumlage Tätigkeiten ausgeführt würden, begründe eine unternehmerische Tätigkeit (sog. geschäftsleitende Holding). Zudem sei es
zwar unstrittig, dass die Durchführung eines „Crowdfunding“ als Finanzierungsbeschaffung keine unternehmerische Tätigkeit darstelle.
Aber bereits die Analyse, für was das Geld eingesammelt werden solle, sei ein belegbarer Anhaltspunkt für die unternehmerische Tätigkeit.
Selbst wenn die Gesellschaft scheitere, ändere dies nichts an ihrer Unternehmereigenschaft.

Nach Ansicht des FG Münster (Urteil vom 11. 03. 2025 – 15 K 133/22 U) ist die Klage unbegründet. Das Finanzamt hat den begehrten
Vorsteuerabzug zu Recht verweigert.

Eine Holding übt keine wirtschaftliche Tätigkeit aus und ist nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt, wenn sie lediglich Gesellschaftsanteile
erwirbt, hält und veräußert (sog. Finanzholding), da Erträge aus Beteiligungen nicht zu steuerbaren Ausgangsumsätzen führen. Etwas
anderes gilt nur, wenn eine Holding in die Verwaltung ihrer Tochtergesellschaften durch Erbringung administrativer, finanzieller und
technischer Dienstleistungen eingreift (sog. Führungsholding).

Gemessen an diesen Maßstäben steht der Klägerin kein Anspruch auf Vorsteuerabzug zu. Es mangelt an objektiven Anhaltspunkten,
anhand derer auf die vorsteuerabzugsbegründende Verwendungsabsicht der Klägerin geschlossen werden könnte. Die Gesellschaft hat
seit dem Kalenderjahr 2019 und auch in den dem Streitzeitraum folgenden Besteuerungszeiträumen keine Umsätze mehr getätigt. Dies
ist von indizieller Bedeutung dafür, dass die Klägerin bereits in 2020 nicht mehr beabsichtigte, noch eine wirtschaftliche Tätigkeit auszu-
führen. Es wurden keine eigenen Produkte beworben oder vermarktet, sondern einzig Maßnahmen zur Kapitalbeschaffung, zur Änderung
der Gesellschaftsstruktur und zur Änderung der Vermögensdiversifikation (z. B. Beteiligung an anderen Firmen) diskutiert. Die belegten
Bemühungen zur Gewinnung weiterer Kapitalgeber vermögen eine Unternehmereigenschaft ebenso wenig zu begründen wie Crowdfun-
ding.

Darüber hinaus hat die Klägerin im Übrigen für keine der vorgelegten Rechnungen die weiteren Voraussetzungen des Vorsteuerabzugs
belegt. Es handelt sich nicht um Leistungen, die für das Unternehmen der Klägerin bezogen sein können, oder bei denen keinerlei Bezug
zur Klägerin hergestellt wird. Soweit die Gesellschaft Vorsteuern aus den Rechnungen des Aufsichtsrats U über Aufsichtsratsvergütungen
aus den Jahren 2017, 2018 und 2019 geltend macht, so hat sie nicht nachgewiesen, dass es sich bei der in Rechnung gestellten Tätigkeit
um eine wirtschaftliche Tätigkeit handelte (vgl. insoweit BFH, Urteil vom 27. 11. 2019 – V R 23/19, BStBl 2021 II S. 542), sodass nicht
dargelegt ist, dass es sich um eine gesetzlich geschuldete Steuer handelt. Daher ist der Vorsteuerabzug nicht nur aufgrund der fehlenden
Unternehmereigenschaft der Klägerin, sondern auch aus rechnungsspezifischen weiteren Gründen zu versagen.
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